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KANTON GRAUBUNDEN
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Gesetzliche Grundlagen

a) Gesetze

Gesetz fiir die Volksschulen des Kantons Graubiinden vom 19.
November 1961 und 27. Mirz 1966;

Gesetz iiber die Mittelschulen im Kanton Graubiinden vom 7. Ok-
tober 1962;

Gesetz iiber die Unterstiitzung gemeinniitziger Haushaltungs-
schulen vom 26. September 1954 ;

Gesetz iiber Studiendarlehen und Stipendien des Kantons Grau-
biinden vom 1. Mirz 1959 und 27. Miirz 1966;

Ausfithrungsgesetz des Kantons Graubiinden zum Bundesgesetz
iiber die Berufsbildung vom 4. April 1965;

Gesetz fiir die Fortbildungsschulen und die Erwachsenenbildung
im Kanton Graubiinden (Fortbildungsschulgesetz) vom Volke ange-
nommen am 16. Oktober 1966.

b) Gropritliche Verordnungen

Vollziehungsverordnung zum Schulgesetz vom 31. Mai 1961;

Vollziehungsverordnung zum Stipendiengesetz vom 25.November
1965;

Verordnung iiber die Besoldung der Volksschullehrer im Kanton
Graubiinden vom 1. Dezember 1965;

Verordnung betreffend die landwirtschaftliche Schule Plantahof
vom 27. Mai 1947;

Vollziehungsverordnung zum kantonalen Berufshildungsgesetz vom
25. November 1964.

¢) Kleinrdtliche Verordnungen

Verordnung iiber die Schulaufsicht im Kanton Graubiinden vom
26. Februar 1962;

Verordnung iiber die Ausrichtung von Kantonsbeitrigen fiir die
Schulkinderfiirsorge vom 29. Juni 1962;

Verordnung iiber den schulirztlichen Dienst vom 15. Juni 1934;

Yerordnung iiber die Schulzahnpflege vom 28. Mai 1962 ;

Verordnung iiber die Versicherungskasse fiir die biindnerischen
Volksschullehrer vom 12. Mirz 1962 und 9. Mai 1966;

Verordnung iiber die Versicherungskasse fiir die biindnerischen
Arbeits- und Hauswirtschaftslehrerinnen vom 10. Dezember 1962
und 25. April 1966;

Reglement fiir die Erziehungskommission vom 22. Februar 1946;
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Verordnung iiber die Organisation der Biindner Kantonsschule vom
14. September 1964 ;

Verordnung iiber die Aufnahmepriifangen und Promotionen an der
Biindner Kantonsschule vom 9. Juli 1962;

Verordnung iiber Bildung und Patentierung von Volksschullehrern
des Kantons Graubiinden vom 18. Februar 1955;

Reglement fiir die Maturitatspriifungen an der Biindner Kantons-
schule in Chur vom 19. Juli 1935;

Reglement fiir die Handelsabteilung der Biindner Kantonsschule
vom 19. September 1966;

Lehrpline:

fiir die Primarschulen des Kantons Graubiinden vom 22. Dezember
1962;

fiir die Sekundarschulen des Kantons Graubiinden vom 8. Mirz
1965; :

fiir den Midchenhandarbeitsunterricht vom 15. Februar 1965;

fiir den hauswirtschaftlichen Unterricht vom 14. Mai 1962;

fiir die landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen, 1933.

1. Die Kindergdrten

Keine kantonalen Vorschriften. Triger sind Gemeinden, Vereine,
Private. Der Besuch ist freiwillig. Eintrittsalter: 4. bis 5. Altersjahr.

2. Die Primarschule

Jedes im Kanton wohnende Kind, welches bis zum 31. Dezember
das 7. Altersjahr zuriickgelegt haben wird, ist mit Beginn des Schul-
jahres zum Besuch der Primarschule verpflichtet. Ausnahmsweise
kann ein fritherer Eintritt gestattet werden.

Die Schulpflicht dauert mindestens acht volle Schuljahre. Wo die
Schulpflicht acht Jahre dauert, kénnen die Kinder freiwillig noch ein
neuntes Jahr die Schule besuchen. Die Schulzeit betrigt jihrlich
mindestens 34 Wochen. Die Gemeinden kénnen sie auf 30 Wochen
verkiirzen, wenn sie die Schulpflicht auf neun Jahre ausdehnen oder
eine obligatorische Sommerschule mit mindestens 120 Unterrichts-
stunden fiithren.

Beginn des Schuljahres im Herbst oder Friihjahr.
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Mehrere Gemeinden fithren Hilfsklassen. Es bestehen iiberdies vom
Staat subventionierte private Anstaltsschulen fiir schwachsinnige und
aus andern Griinden versorgungsbediirftige Kinder.

Der Handarbeitsunterricht der Midchen ist von der 2. Klasse an
obligatorisch; der Hauswirtschaftsunterricht ist in den obern Klassen
Pflichtfach. Knabenhandarbeitsunterricht ist ebenfalls obligatorisches
Fach. Die Oberstufe kann als Werkschule (Unterricht auf werktitiger
Grundlage) gefiihrt werden.

3. Die Sekundarschule

Die Gemeinden sind berechtigt, eine Sekundarschule zu griinden,
miissen aber die Primarklassen weiterfithren. Die Sekundarschule
kann von einer oder mehreren Gemeinden, von Kreisen und Bezirken
errichtet werden. Sie schliefit an die 6. oder 7. Primarschulklasse an
und umfafit drei beziehungsweise zwei Kurse. Das Schuljahr dauert
mindestens 36 Wochen. In Beriicksichtigung der besondern Sprach-
verhiltnisse des Kantons Graubiinden ist in den romanischen und
italienischen Sekundarschulen Deutsch erste obligatorische Fremd-
sprache. Jeder Schiiler wird durch die Aufnahme verpflichtet, simt-
liche Kurse bis zur Erfiillung des neunten Schuljahres zu besuchen,
es sei denn, er trete in eine andere Schule oder in eine Berufslehre iiber.
Das Schuljahr beginnt im Friihjahr oder im Herbst.

Der Midchenhandarbeitsunterricht ist in allen Klassen obligato-
risch. Den Midchen wird wihrend der Sekundarschulzeit Hauswirt-
schaftsunterricht erteilt. Schulgeld. Lehrmittel zu Lasten der Eltern.

4. Die gewerblichen und kaufminnischen Berufsschulen

a) Gewerbliche Berufsschulen
Gewerbliche Berufsschulen werden in elf Gemeinden gefiihrt.

b) Kaufminnische Berufsschulen

Trager der kaufminnischen Berufsschulen sind die kaufménnischen
Vereine. Schulen werden in vier Gemeinden gefiihrt.

5. Die Fortbildungsschule

Es werden drei Typen von Fortbildungsschulen unterschieden:
1. die allgemeine Fortbildungsschule;
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2. die landwirtschaftliche Fortbildungsschule;

3. die hauswirtschaftliche Fortbildungsschule.

Der Triger der Schule kann gleichzeitig zwei oder alle drei Typen
fithren und die Schiiler in den allgemeinen Fichern zusammen unter-
richten.

An allen drei Typen sind Muttersprache, Heimat- und Staatskunde
sowie Lebenskunde allgemeine obligatorische Unterrichtsficher.
Zusitzliche obligatorische Unterrichtsficher sind:

1. an der allgemeinen Fortbildungsschule: Rechnen, Buchhaltung;

2. an der landwirtschaftlichen Fortbildungsschule: Grundfragen
der Landwirtschaft (Pflanzenbau, Viehhaltung, Alpwirtschaft),
Rechnen, Buchfithrung und Geometrie;

3. an der hauswirtschaftlichen Fortbildungsschule: Erziehungs-
lehre, Kochen mit Erndhrungs- und Nahrungsmittellehre, Hauswirt-
schaft mit Materialkunde, Rechnen und Buchfiihrung, Handarbeit,
Kranken- und Siuglingspflege.

In allen Schultypen haben die Jugendlichen noch mindestens ein
zusitzliches Fach nach eigener Wahl zu besuchen. Der Kleine Rat
stellt die Liste der Wahlficher im Lehrplan auf. Der Schulrat ent-
scheidet iiber die Durchfithrung der Wahlficher unter Beriicksichti-
gung der ortlichen Verhiltnisse. Es werden nur Kurse mit fiinf und
mehr Jugendlichen gefiihrt. Der Schulrat kann fiir alle Schultypen
zusitzliche Freificher einfithren. Der Kleine Rat erlaBt Lehrpline
fiir alle drei Schultypen.

Alle im Kanton wohnhaften Jugendlichen sind verpflichtet, eine
Fortbildungsschule zu besuchen. Von dieser Pflicht sind unter
anderen ausgenommen:

1. Jugendliche, die eine Mittelschule, eine gewerbliche oder kauf-
minnische Berufsschule oder eine landwirtschaftliche Fachschule
besuchen;

2. Tochter, die eine Haushaltungs- oder Biuerinnenschule mit
mindestens derselben Lektionenzahl wie an der Fortbildungsschule
oder eine vertragliche Haushaltlehre absolvieren;

3. Jugendliche, die ihre Schulpflicht in einer Sonderschule beendet
haben oder die in der Volksschule insgesamt mehr als zweimal
Klassen wiederholt haben; sie kénnen ganz oder teilweise von der
Schulpflicht dispensiert werden, wenn sie dem Unterricht nicht zu
folgen vermogen.

Die Schulpflicht dauert zwei Schuljahre zu mindestens je 100
Schulstunden. Je Woche werden mindestens 4 Unterrichtsstunden
an einem Tag erteilt.
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Das Erziehungsdepartement kann, wo es die Verhiltnisse erfordern,
die Erfiillung der Fortbildungsschulpflicht in besondern Kursen
bewilligen.

Der Schulrat und das Erziehungsdepartement sorgen wenn méglich
dafiir, daB Schiiler, welche den Kanton verlassen, die Fortbildungs-
schulpflicht an ihrem neuen Wohnort erfiillen.

6. Weitere Institutionen fiir berufliche Bildung

a) Landwirtschaftliche Berufsschulen

Die landwirtschaftliche Winterschule Plantahof, Landquart

Zwei aufeinanderfolgende Winterkurse von Ende Oktober bis
Ende Mirz. Eintritt: erfiilltes 16. Altersjahr. Konvikt.

b) Hauswirtschafiliche Berufsbildung

Die Biindner Frauenschule Chur (Stiftung)

Sie umfaBit ein Arbeitslehrerinnenseminar (siche Ziffer 7); ein
Hauswirtschaftslehrerinnenseminar (sieche Ziffer 7) und Heimpflege-
rinnenkurse. Eintrittsalter: erfiilltes 19. Altersjahr. Fahigkeits-
priifung. Hauswirtschaftliche Jahreskurse fiir Schulentlassene. Haus-
haltungskurse von drei bis fiinfeinhalb Monaten Dauer sowie ver-
schiedene Handarbeitskurse. Lehrwerkstitten.

Biindnerische Biuerinnenschule Ilanz (privat)

Sommer- und Winterkurse. Im Vordergrund stehen die Berufs-
ficher, daneben Hauswirtschaft, Handarbeiten, Spinnen, Weben.
Kurzfristige Kurse zur Fortbildung fiir Haushaltungslehrerinnen.
Kursgeld. Konvikt. Kursbeginn im Oktober.

Biuerinnenschule in Schiers (privat)

Finfmonatige und zehnmonatige Internatskurse (ihnlich wie in
Ilanz). Kursgeld. Kursbeginn November und Mai.

Scoula di economia domestica in Roveredo

Sechsmonatige Winterkurse. Hauswirtschaftliche Ausbildung fiir
lindliche Bediirfnisse. Kursgeld. Internat.

c) Handelsmittelschulen

Vom Kanton anerkannte Handelsmittelschulen sind: Handels-
abteilung der Biindner Kantonsschule; Tochterhandelsschule Chur;
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Katholisches Téchterinstitut Constantineum, Chur; Handelsabteilung
der Evangelischen Mittelschule Samaden; Hochalpines Téchter-

institut Fetan, Lyceum Alpinum Zuoz; Schweizerische Alpine Mittel-
schule Davos. Dreijihrige Ausbildung.

Handelsabteilung der Biindner Kantonsschule Chur (fiir Knaben)

Sie umfaBt: Diplomklassen (4. bis 6. Klasse); Maturititsklassen
(4. bis 7. Klasse). Fiir den Eintritt in die 4. Klasse sind Voraussetzun-
gen: erfiilltes 15. Altersjahr und acht Schuljahre.

d) Abendtechnikum Chur

Eroffnet 1964. Tragerschaft: Verein. Kantonsbeitrige. Abteilun-
gen: Hochbau, Tiefbau, Maschinen, Elektrizitit, Chemie. Bedingung:
erfolgreicher Abschlul der Berufslehre in einem entsprechenden
Beruf. Neun Semester. Schulgeld.

7. Die Lehrerbildungsanstalten

a) Kindergdrtnerinnen

Kindergirtnerinnenseminar in Klosters, Abteilung der

Biindner Frauenschule Chur

Eintritt: erfiilltes 18. Altersjahr, drei Jahre Sekundarschule,
praktische Betitigung im Haushalt, mindestens sechs Monate Mit-
arbeit in einem Kinderheim. Aufnahmepriifung. Ausbildungszeit
zwei Jahre. AbschluB: Diplompriifung. Kursbeginn 1. Mai. Schulgeld

fiir Biindnerinnen reduziert. Internat.

b) Arbeitslehrerinnen

Arbeitslehrerinnenseminar in Chur

Die Ausbildung wird an der Biindner Frauenschule Chur durch-
gefiihrt.

Zweijihrige Ausbildung: Nur fir Schiilerinnen aus Graubiinden.
Eintritt: erfiilltes 18. Altersjahr, abgeschlossene Sekundarschule,
Haushaltlehrjahr, drei Monate Weilnihen (mindestens 350 Stunden),
drei Monate Kleidernihen (mindestens 350 Stunden), ein halbes Jahr
Praktikum in einem Kinderheim. Beginn Mitte April jedes zweite
Jahr. Abschluf3: Patentpriifung. Das Patent berechtigt zur Erteilung
des Handarbeits- und Turnunterrichtes an Primar-, Sekundar- und
Fortbildungsschulen. Internat.
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Zweieinhalbjihrige Ausbildung (Bearbeitung des Lehrplanes von
Graubiinden und anderer Kantone): Eintritt: erfiilltes 18. Altersjahr,
drei Jahre Sekundarschule, Haushaltlehrjahr, drei Monate Weil-
nihen (mindestens 350 Stunden), drei Monate Kleidernihen (minde-
stens 350 Stunden), ein halbes Jahr Praktikum in einem Kinderheim.
Beginn jeweils nach Schluf eines Ausbildungskurses, das heif3t April
oder Oktober alle zweieinhalb Jahre. AbschluBl: Patentpriifung. Das
Patent berechtigt zur Erteilung des Handarbeits- und Turnunterrich-
tes an Primar-, Sekundar- und Fortbildungsschulen. Reduziertes
Kursgeld fiir Biindnerinnen. Internat und Externat.

¢) Hauswirtschaftslehrerinnen

Hauswirtschaftslehrerinnenseminar in Chur, Abteilung der
Biindner Frauenschule Chur

Zweijihrige Ausbildung: Eintritt: erfiilltes 19. Altersjahr, drei
Sekundarklassen, zehntes Schuljahr, das heit ein Jahr Biuerinnen-
schule, Handelsschule oder Téchterschule, Haushaltlehrjahr, Weil3-
nihkurs, ein halbes Jahr Praxis in einem Heim oder ein halbes Jahr
Praktikantinnenhilfe «Pro Juventute». Beginn Mitte April jedes
zweite Jahr. Abschlufi: Patentpriifung. Das Patent berechtigt zur
Erteilung des Hauswirtschafts- und Turnunterrichtes auf der Primar-,
Sekundar- und Fortbildungsschulstufe. Reduziertes Kursgeld fiir
Biindnerinnen. Internat.

d) Primarlehrer

Lehrerseminar der Kantonsschule in Chur

Fiir Knaben und Midchen. Abteilung der Biindner Kantonsschule.
Ausbildungszeit finf Jahre. Eintritt nach Erfillung des 16. Alters-
jahres und nach Absolvierung von neun Klassen der Volksschule
(Primar- und Sekundarklassen). Aufnahmepriifung. Eine Fremd-
sprache ist obligatorisch. Fiir die Schiiler der italienischen Abteilung
des Seminars gilt Deutsch als erste Fremdsprache. Abschluf: Patent-
priifung. Schulgeld. Konvikt. Das Schuljahr beginnt im September.

8. Die Maturititsschulen

Biindner Kantonsschule in Chur

Gymnasium fiir Knaben und Midchen. Sieben Jahreskurse, an-
schlieBend an die 6. Primarklasse nach dem erfiillten 13. Altersjahr
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(ausnahmsweise an die 5. Klasse nach dem 12. Altersjahr). Mit der
3. Klasse Teilung nach den beiden Richtungen: Literargymnasium
mit Griechisch nach Typus A; Realgymnasium ohne Griechisch nach
Typus B; Oberrealschule fiir Knaben (technische Abteilung), Typus C:
3. bis 7. Klasse. AnschluB an die 6. Primar- und 2. Sekundarschul-
klasse (ausnahmsweise 1. Sekundarschulklasse) nach dem erfiillten
14. Altersjahr.

Handelsabteilung siehe Ziffer 6, Littera c.

Lehrerseminar siehe Ziffer 7.

Fiir alle Abteilungen Aufnahmepriifung. Probezeit. Abschluf:
Maturititsexamen. Schulgeld. Konvikt. Schulbeginn im September.

Private Maturititsschulen

Vom Bundesrat anerkannt:

a) Schweizerische Alpine Mittelschule Davos. Fiir Knaben und
M:idchen. Literatur- und Realgymnasium (Typen A und B), Ober-
realschule (Typus C). Sechseinhalb Jahreskurse, siebtes bis drei-
zehntes Schuljahr.

b) Evangelische Mittelschule Schiers und Samaden. Fiir Knaben
und Midchen. Gymnasium Typen A und B (sieben Jahre), Typus C
(fiinf Jahre). Handelsabteilung. Lehrerseminar.

c) Klosterschule Disentis. Fiir Knaben. Gymnasium (fiinf Jahre)
und Lyceum (zwei Jahre) des Typus A.

Vom Kanton anerkannt:

Lyceum Alpinum Zuoz. Fiir Knaben. Gymnasium Typen A und B
und Oberrealschule. Sieben Jahre. Handelsabteilung.

9. Lehrmauitel und Schulmaterial

Der kantonale Lehrmittelverlag liefert die vom Erziehungsdeparte-
ment herausgegebenen und vom Kanton subventionierten Lehrmittel
an die Schulen. Die Gemeinden bestimmen, ob die Lehrmittel leih-
weise oder zu Eigentum den Schiilern abgegeben werden.

Die Regelung des Einkaufes des Schulmaterials ist den Gemeinden
iiberlassen. Die Kinder erhalten es in der Regel nicht unentgeltlich.

10. Schulsoziale Einrichtungen

Der Staat subventioniert die Aufwendungen der Gemeinden fiir die
Abgabe von notwendigen Kleidungsstiicken und Schulmaterial an
fiirsorgebediirftige Kinder sowie fiir die Schiilerspeisung.
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Schiilertransporte werden nétigenfalls durch die Gemeinden
organisiert. Der Kanton trigt dabei 50 Prozent der Kosten.

Schularztdienst und Schulzahnpflege. Das Pflichtenheft des Schul-
arztes entspricht den im Bundesgesetz betreffend Manahmen gegen
die Tuberkulose enthaltenen Bestimmungen. Der Schularzt untersucht
auflerdem die neueintretenden Kinder auf kirperliche oder psychische
Stérungen und veranlaBt nétigenfalls Einweisung in eine Spezial-
klasse oder in eine Anstalt. Die Kosten des Schularztdienstes und der
Schulzahnpflege gehen zu Lasten der Gemeinde; der Kanton leistet
Beitrige. Die Kontrolluntersuchungen sind obligatorisch. Die Schul-
zahnpflege legt besonders Gewicht auf die Prophylaxe.

Ein schulpsychologischer Dienst ist zur Zeit in Vorbereitung.
Nachwuchsfirderung. Die Aufwendungen des Kantons fiir Stipen-

dien und Studiendarlehen betrugen im Jahre 1965 Fr. 533300.—.
11. Abendschulen
Siehe Ziffer 6, Littera d.

12. Erwachsenenbildung

Die Erwachsenenbildung wird entsprechend dem Gesetz iiber die
Fortbildungsschulen und die Erwachsenenbildung im Kanton Grau-
biinden vom 16. Oktober 1966 gefordert und finanziell unterstiitzt.



	Kanton Graubünden : Schulsystem

